
 

 

Mandanteninformation 
Oktober 2010 
Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung informieren. 
 
Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 
 
• Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Oktober und November 2010 
Unternehmer/Beteiligungen 
• Entnahme von Anteilen aus dem Betriebsvermögen als Anschaffung 
• Schenkung von Kommanditanteilen ohne zugehöriges Sonderbetriebsvermögen nicht zu Buchwerten möglich 
Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
• Anwendung der 1 %-Regelung nur bei tatsächlicher privater Nutzung von Dienstwagen 
• Kein Arbeitslohn durch Gebührenverzicht zu Gunsten von Mitarbeitern eines Vertriebspartners 
• Extensive private Nutzung des Dienst-PC kann außerordentliche Kündigung rechtfertigen 
Grundstückseigentümer 
• Mieter dürfen Schönheitsreparaturen selbst durchführen 
• Grundstückstausch als Anschaffungsgeschäft 
Sonstiges 
• Verlängerung der Spekulationsfrist bei Grundstücksveräußerungsgeschäften teilweise verfassungswidrig 
• Verfassungsbeschwerde gegen Abgeordnetenpauschale erfolglos 
• Ungleichbehandlung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft im Erbschaft- und 

Schenkungsteuergesetz verfassungswidrig 
• Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung: Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge sind seit 

1. Juli 2010 an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden 
 
Zu näheren Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Ludwig Lenk 
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Fälligkeitstermine Steuer/Sozialversicherung Oktober und November 2010 

Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.10.20101 10.11.20102 
Umsatzsteuer 11.10.20103 10.11.20104 
Ende der Schonfrist      Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck6 

14.10.2010 15.11.2010 

8.10.2010 5.11.2010 

Gewerbesteuer Entfällt 15.11.2010 
Grundsteuer Entfällt 15.11.2010 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck6 

Entfällt 
 

Entfällt 

18.11.2010 
 

12.11.2010 
Sozialversicherung7 27.10.2010 26.11.2010 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie 

der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
 
1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 

das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezo-
gen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Ab-
gabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.10./24.11.2010) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
Unternehmer/Beteiligungen 

Entnahme von Anteilen aus dem Betriebsvermö-
gen als Anschaffung 
Bei der Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung 
ermittelt sich der Gewinn aus der Gegenüberstellung 
des Veräußerungserlöses mit den Anschaffungskos-
ten. Als Anschaffung in diesem Sinne gilt auch die 
Entnahme aus dem Betriebsvermögen (anschaffungs-
ähnlicher Vorgang), wenn in diesem Zusammenhang 
die stillen Reserven aufgedeckt werden. Unterbleibt 
eine Erfassung der stillen Reserven, aus welchen 
Gründen auch immer, sind die historischen Anschaf-
fungskosten anzusetzen. Dazu folgender Fall: 

 
Ein wesentlich Beteiligter veräußerte seine Anteile 
(Nennwert 14 TDM) für 3 Mio. DM. Diese Beteiligung 
hatte er fünf Jahre vorher aus dem Betriebsvermögen 
in das Privatvermögen entnommen. Eine Versteuerung 
erfolgte nicht und war auch nachträglich nicht möglich, 
weil die entsprechenden Steuerbescheide bestands-
kräftig waren. Fehlt es in einem solchen Fall an der 
Besteuerung des Entnahmewerts, ist Veräußerungs-
gewinn die Differenz zwischen Kaufpreis und histori-
schen Anschaffungskosten, so dass es letztlich doch 
zu einer Versteuerung der gesamten stillen Reserven 
kommt. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Schenkung von Kommanditanteilen ohne zugehö-
riges Sonderbetriebsvermögen nicht zu Buchwer-
ten möglich 
Ein Vater hatte 1994 seinen Kindern Kommanditanteile 
geschenkt. Ein im Sonderbetriebsvermögen befindli-
ches Grundstück (sog. funktional wesentliches Son-
derbetriebsvermögen) hatte er vorher zu Buchwerten 
in eine andere Personengesellschaft eingebracht. Das 
Finanzamt versteuerte die stillen Reserven der Kom-
manditanteile, weil diese nur dann zu Buchwerten ge-
schenkt werden können, wenn gleichzeitig das Son-
derbetriebsvermögen mitübertragen wird. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des 
Finanzamts. 
Hinweis: Das Gericht hat ausdrücklich offen gelassen, 
ob durch eine Gesetzesänderung ab 2001 die vorheri-
ge Übertragung von Sonderbetriebsvermögen in ein 
anderes Betriebsvermögen steuerunschädlich ist. 

 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Anwendung der 1 %-Regelung nur bei tatsächli-
cher privater Nutzung von Dienstwagen 
Wenn ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer unentgelt-
lich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung überlässt, 
stellt der Vorteil Lohn dar, dessen Wert i. d. R. gemäß 
der 1 %-Regelung zu ermitteln ist. Probleme gibt es 
immer dann, wenn zwischen den Beteiligten keine 
Regelung über die Privatnutzung getroffen wird oder 
der Arbeitgeber ein privates Nutzungsverbot ausge-
sprochen hat. 
Im entschiedenen Fall hatte eine Apotheke mit ange-
gliederter Arzneimittelherstellung einen Fuhrpark von 
sechs PKW, darunter ein Fahrzeug der Oberklasse. 
Die Fahrzeuge standen den 80 Mitarbeitern sowie dem 
Sohn als leitenden Angestellten für betriebliche Fahr-
ten zur Verfügung, wobei die private Nutzung verboten 
war. Das Finanzamt unterstellte, dass der Sohn das 
Fahrzeug der Oberklasse auch privat nutzte und ermit-
telte die Nutzung nach der 1 %-Regelung, weil auch 
keine Fahrtenbücher geführt wurden. Nach der allge-
meinen Lebenserfahrung spreche der Beweis des 
ersten Anscheins für eine private Nutzung. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass der 
Anscheinsbeweis die fehlende Feststellung des Fi-
nanzamts nicht ersetzen kann. Einen Vorteil, den der 
Arbeitnehmer gegen den Willen des Arbeitgebers er-
langt, zählt – wegen fehlenden Bezugs zur Beschäfti-
gung – nicht als Arbeitslohn. 

Kein Arbeitslohn durch Gebührenverzicht zu Guns-
ten von Mitarbeitern eines Vertriebspartners 
Mitarbeiter einer Bank vermitteln Bausparverträge für 
eine Bausparkasse. Dafür erhält die Bank eine Vermitt-
lungsprovision. Schließen die Mitarbeiter der Bank, 
deren Ehegatten oder Kinder eigene Bausparverträge 
ab, verzichtet die Bausparkasse auf die sonst übliche 

Abschlussgebühr. Die Bank erhält in solchen Fällen 
andererseits aber auch keine Vermittlungsprovision. 
Das Finanzamt sah in dem Verzicht der Bausparkasse 
auf ihre sonst üblichen Abschlussgebühren gegenüber 
Mitarbeitern der Bank einen geldwerten Vorteil. Er 
unterliege bei den Bankmitarbeitern der Steuerpflicht. 
Die Bank habe den Lohnsteuerabzug vorzunehmen. 
Dieser Auffassung widerspricht der Bundesfinanzhof. 
Arbeitslohn sind die für eine Beschäftigung gezahlten 
Bezüge oder Vorteile. Sie müssen durch das individu-
elle Arbeitsverhältnis veranlasst sein. Dabei kann es 
sich auch um Zuwendungen eines Dritten handeln. 
Arbeitslohn liegt jedoch nicht vor, wenn die Zuwen-
dung aufgrund anderer Rechtsbeziehungen gewährt 
wird. Im Urteilsfall war zwischen der Vorteilsgewäh-
rung und der Arbeitsleistung kein hinreichender Veran-
lassungszusammenhang erkennbar. Mitentscheidend 
war, dass der Gebührenvorteil allen Mitarbeitern der 
Bank gewährt wurde. Es spielte keine Rolle, ob sie mit 
der Vermittlung von Bausparverträgen überhaupt be-
fasst waren. 
 

Extensive private Nutzung des Dienst-PC kann 
außerordentliche Kündigung rechtfertigen 
Auch langjährig Beschäftigten darf außerordentlich 
gekündigt werden, wenn sie Dienst-PCs unerlaubt 
extensiv nutzen. Dafür ist auch keine vorherige Ab-
mahnung erforderlich. Dies hat das Landesarbeitsge-
richt Niedersachsen entschieden. 
In dem Verfahren ging es um einen seit dem Jahr 1976 
in einem Bauamt beschäftigten Gemeindemitarbeiter, 
der auf Partnersuche war und deshalb über einen Zeit-
raum von mehr als sieben Wochen täglich mehrere 
Stunden mit dem Schreiben und Beantworten privater 
E-Mails zugebracht hatte, teilweise in einem Umfang, 
der ihm gar keinen Raum für die Erledigung von 
Dienstaufgaben mehr ließ. 
Das Landesarbeitsgericht verwies auf die Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts, wonach ein 
Arbeitnehmer bei privater Internetnutzung während der 
Arbeitszeit grundsätzlich seine Arbeitspflicht verletzt. 
Dabei wiegt die Pflichtverletzung umso schwerer, je 
mehr der Arbeitnehmer dabei seine Arbeitspflicht in 
zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht vernachlässigt. Da-
nach komme im Falle einer extensiven Internetnutzung 
während der Arbeitszeit auch eine außerordentliche 
Kündigung ohne Abmahnung in Betracht. Eine solche 
extensive Internetnutzung lag hier nach Ansicht des 
Gerichts vor. 
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Grundstückseigentümer 

Mieter dürfen Schönheitsreparaturen selbst durch-
führen 
Mieter dürfen ihre Wohnung selbst renovieren. Sie 
können vom Vermieter nicht vertraglich verpflichtet 
werden, einen Handwerker für die Durchführung von 
Schönheitsreparaturen zu beauftragen. 
Die bisher nicht geklärte Frage, ob der Vermieter den 
Mieter im Rahmen der Übertragung von Schönheitsre-
paraturen dazu verpflichten kann, die Schönheitsrepa-
raturen durch einen Fachhandwerker ausführen zu 
lassen, hat der Bundesgerichtshof zugunsten des Mie-
ters verneint. Das Gericht hält in Mietverträgen eine 
solche Klausel für Schönheitsreparaturen für unwirk-
sam, weil damit die Durchführung der Reparaturen 
durch den Mieter ausgeschlossen ist und dies ihn un-
angemessen benachteiligt. Denn ohne eine Abwälzung 
der Schönheitsreparaturen auf den Mieter wäre dieser 
lediglich zur fachgerechten Ausführung in mittlerer Art 
und Güte verpflichtet. Dem Interesse des Vermieters 
an einer fachgerechten Ausführung werde durch die 
Vornahme der Arbeiten durch einen Laien ausreichend 
Rechnung getragen, wenn dies fachgerecht geschehe. 
Mit dieser Entscheidung sind noch mehr Mietvertrags-
klauseln zu Schönheitsreparaturen als bisher der 
Rechtsprechung zum Opfer gefallen. Soweit die Klau-
seln nicht wegen starrer Fristen, überlanger Fristen 
oder der Ausführungsart unwirksam sind, scheitern sie 
möglicherweise nunmehr an der Fachhandwerkerklau-
sel. 

Grundstückstausch als Anschaffungsgeschäft 
Zwei Brüder erwarben 1994 von ihrem Vater im Wege 
der Schenkung ein mehr als 16.000 qm großes unbe-
bautes Grundstück. Dabei handelte es sich um Acker-, 
Grünland- und Waldflächen. Keine drei Jahre später 
veräußerten sie das gesamte Grundstück an die Stadt 
mit der Maßgabe, dass ihnen nach der beabsichtigten 
Erschließung 1.400 qm erschlossene Baugrundstücke 
zurückübertragen würden. Dieser Prozess zog sich bis 
zum Februar 2003 hin. Im Dezember desselben Jah-
res veräußerte einer der Brüder sein ihm im Februar 
zugewiesenes Baugrundstück. 
Das Finanzamt sah den 1997 vertraglich vereinbarten 
Grundstückstausch (Acker-, Grünland- und Waldflä-
chen gegen erschlossene Baugrundstücke) als An-
schaffungsgeschäft für die Baugrundstücke an. Den 
keine zehn Jahre später darauf folgenden Verkauf 
behandelte es als steuerpflichtiges privates Veräuße-
rungsgeschäft. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Auffassung. Er 
sah in dem Vorgang keinen Parallelfall zu einem förm-
lichen Umlegungsverfahren. Eine vergleichsweise 
Zwangssituation war nicht feststellbar. Das Tauschge-
schäft erfolgte aufgrund freier Entscheidung. 

Sonstiges 

Verlängerung der Spekulationsfrist bei Grund-
stücksveräußerungsgeschäften teilweise verfas-
sungswidrig 
Auf Grund des am 31. März 1999 verkündeten Steuer-
entlastungsgesetzes 1999/2000/2002 hat sich die Frist 
für die Veräußerung privater Grundstücke (Spekulati-
onsfrist) auf zehn Jahre verlängert. Der Gesetzgeber 
erfasste damit ab 1999 aber auch solche Grundstücke, 
bei denen die bis zum 31.12.1998 geltende Frist von 
zwei Jahren bereits abgelaufen war. Bis zu diesem 
Zeitpunkt waren solche Veräußerungsgeschäfte ein-
kommensteuerfrei, wenn zwischen Anschaffung und 
Veräußerung mehr als zwei Jahre lagen. 
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass 
die Verlängerung der Veräußerungsfrist auf zehn Jah-
re verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. So-
weit die bis zum 31.12.1998 geltende zweijährige Spe-
kulationsfrist beim Verkauf eines Grundstücks im Zeit-
punkt der Verkündung noch nicht abgelaufen war, war 
die Verlängerung nicht verfassungswidrig. 
Allerdings verstößt die Anwendung der verlängerten 
Spekulationsfrist gegen die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze des Vertrauensschutzes, wenn ein bereits 
im Zeitpunkt der Verkündung eingetretener Wertzu-
wachs mit versteuert worden ist. 
Beispiel 1: Ein Grundstück wurde am 1.6.1996 für 
100.000 € erworben und am 1.6.1999 für 150.000 € 
veräußert. Der Verkehrswert des Grundstücks betrug 
bereits am 31.3.1999 150.000 €. Der Veräußerungs-
gewinn von 50.000 € ist einkommensteuerfrei. Die 
Veräußerung des Grundstücks erfolgte zwar nach 
Verkündung des Gesetzes am 31.3.1999, der Wertzu-
wachs war aber bereits bei Verkündung des Gesetzes 
vorhanden. 
Beispiel 2: Ein Grundstück wurde am 1.6.1996 für 
200.000 € erworben und am 1.6.2004 für 400.000 € 
veräußert. Der Verkehrswert des Grundstücks betrug 
am 31.3.1999 280.000 €. Vom Veräußerungsgewinn 
von 200.000 € ist der bis zum 31.3.1999 entstandene 
Wertzuwachs von 80.000 € (einkommensteuerfrei) 
abzuziehen. Der Restbetrag von 120.000 € unterliegt 
der Einkommensteuer im Jahr 2004. 

Verfassungsbeschwerde gegen Abgeordnetenpau-
schale erfolglos 
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags erhal-
ten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen im Rahmen der 
Mandatstätigkeit eine monatliche Kostenpauschale, die 
einkommensteuerfrei ist. Arbeitnehmer erhalten dage-
gen nur einen Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 €, 
wenn sie keine höheren Aufwendungen nachweisen. 
Diese Ungleichbehandlung sieht das Bundesverfas-
sungsgericht nicht als verfassungswidrig an. Die Un-
gleichbehandlung findet ihre Rechtfertigung in der 
besonderen Stellung des Abgeordneten, der über die 
Art und Weise der Wahrnehmung seines Mandats frei 
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und in ausschließlicher Verantwortung gegenüber dem 
Wähler entscheidet. 

Ungleichbehandlung von Ehe und eingetragener 
Lebenspartnerschaft im Erbschaft- und Schen-
kungssteuergesetz verfassungswidrig 
Nach dem für die Zeit vom 1.1.1997 bis zum 
31.12.2008 geltenden Erbschaft- und Schenkungs-
steuergesetz waren eingetragene Lebenspartnerschaf-
ten nach Schaffung des Rechtsinstituts der Lebens-
partnerschaft ab 2001 erheblich höher belastet als 
Ehegatten. Während Ehegatten der günstigen Steuer-
klasse I unterfielen, wurden Lebenspartner in die 
Steuerklasse III eingeordnet. Auch die Freibeträge 
waren für Ehegatten erheblich höher. So erhielten 
Ehegatten einen persönlichen Freibetrag von 
307.000 €, Lebenspartner dagegen nur 10.000 €. 
Durch das Erbschaftsteuerreformgesetz sind die Frei-
beträge nunmehr gleich hoch. Dagegen gibt es immer 
noch den Unterschied in den Steuerklassen, der aller-
dings durch das Jahressteuergesetz beseitigt werden 
soll. 
Laut Bundesverfassungsgericht bestehen für die 
Schlechterstellung der eingetragenen Lebenspartner 
gegenüber den Ehegatten keine Unterschiede von 
solchem Gewicht, die eine Benachteiligung der Le-
benspartner rechtfertigen könnten. Dies gilt sowohl für 
die Gewährung der Freibeträge als auch für Zuord-
nung zu den Steuerklassen. 
Der Gesetzgeber ist aufgefordert, bis zum 31.12.2010 
eine Neuregelung für die vom Erbschaft- und Schen-
kungssteuergesetz a. F. betroffenen Altfälle 
(16. Februar 2001 bis 24. Dezember 2008) zu treffen. 

Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung: In-
nergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeu-
ge sind seit 1. Juli 2010 an das Bundeszentralamt 
für Steuern zu melden 
Am 1. Juli 2010 ist die Fahrzeuglieferungs-
Meldepflichtverordnung in Kraft getreten. Damit wer-
den Unternehmer und Fahrzeuglieferer, die nach dem 
30. Juni 2010 innergemeinschaftliche Lieferungen 
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer tätigen, verpflichtet, diese dem 
Bundeszentralamt für Steuern bis zum 10. Tag nach 
Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem die Lieferung 
ausgeführt worden ist, zu melden. Liegt eine Dauer-
fristverlängerung für die Abgabe der Umsatzsteuer-
Voranmeldungen vor, gilt diese auch für die Anzeige-
pflichten im Rahmen dieser Verordnung. 
Die Meldung erfolgt nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz für jedes gelieferte Fahrzeug jeweils geson-
dert. Sie ist grundsätzlich durch Datenfernübertragung 
nach Maßgabe der Steuerdaten-
Übermittlungsverordnung zu übermitteln; alternativ 
können Fahrzeuglieferer und – allerdings nur auf An-
trag zur Vermeidung unbilliger Härten – auch Unter-
nehmer die Meldung in Papierform abgeben. 

Die abzugebende Meldung muss folgende Angaben 
enthalten: 
• Name und Anschrift des Lieferers, 
• Steuernummer und bei Unternehmern Umsatzsteu-

er-Identifikationsnummer des Lieferers, 
• Name und Anschrift des Erwerbers, 
• Datum der Rechnung, 
• Bestimmungsmitgliedstaat, 
• Entgelt (Kaufpreis), 
• Art des Fahrzeugs (Land-, Wasser- oder Luftfahr-

zeug), 
• Fahrzeughersteller, 
• Fahrzeugtyp (Typschlüsselnummer), 
• Datum der ersten Inbetriebnahme, wenn dieses vor 

dem Rechnungsdatum liegt, 
• Kilometerstand (bei motorbetriebenen Landfahr-

zeugen), Zahl der bisherigen Betriebsstunden auf 
dem Wasser (bei Wasserfahrzeugen) oder Zahl der 
bisherigen Flugstunden (bei Luftfahrzeugen), wenn 
diese am Tag der Lieferung über Null liegen, 

• Kraftfahrzeug-Identifizierungs-Nummer (bei motor-
betriebenen Landfahrzeugen), Schiffs-
Identifikations-Nummer (bei Wasserfahrzeugen) 
oder Werknummer (bei Luftfahrzeugen). 
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